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V 

Vorwort 

Das vorliegende Lehrbuch wendet sich in erster Linie an Studenten und Referendare. 
Es versucht, eine überschaubare Systematik des Verfassungsprozessrechts zu bieten, 
Verfahrenskonkurrenzen zwischen der Landesverfassungsgerichtsbarkeit und der des 
Bundes zu klären und so das klausurrelevante Wissen für Übung und Examen zu 
vermitteln. Es verzichtet daher zugunsten der Überschaubarkeit auf allzu theoreti-
sche Erörterungen und auch auf die letzte dogmatische Durchdringung mancher 
Probleme. Der Fußnotenapparat ist infolge dieser Zielsetzung knapp gehalten und 
konzentriert sich auf die wichtigsten Entscheidungen des BVerfG sowie Hinweise auf 
die ausführlicheren Lehrbücher und Kommentare. Die Anmerkungen sollten aber 
ausreichen, um dem Interessierten die Vertiefung der einzelnen Probleme zu ermög-
lichen und dem Praktiker den Zugriff auf die ausführlichere Standardliteratur zu er-
leichtern. 

Soweit dies möglich ist, wird auch versucht, die Prüfungsrelevanz des Stoffes einzu-
schätzen, Hinweise für die klausurmäßige Fallbearbeitung zu geben und Aufbau-
schemata anzubieten. Grundkenntnisse des Verwaltungsprozessrechts erleichtern das 
Verständnis, werden aber nicht vorausgesetzt. Die Darstellung des Landesrechts be-
schränkt sich auf das Recht des Freistaates Bayern; gerade die Ausführungen zum 
Verhältnis der Landesverfassungsgerichtsbarkeit und ihrer Prüfungsmaßstäbe zum 
Recht des Bundes sind aber auf andere Bundesländer übertragbar. 

Für die 10. Auflage wurden der Text durchgesehen und die Anmerkungen aktuali-
siert, Konzept und Anliegen des Buches wurden jedoch beibehalten. 

Nürnberg, im Juni 2015 Dr. Roland Fleury 
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